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HIFI-SERVICE

Wer auf gute Musikwiedergabe durch entspre-
chende HiFi-Komponenten Wert legt, kennt viel-
leicht das Problem: Man hat sich informiert, zum
Beispiel durch FonoForum-Testberichte, schließlich
das Gerät gekauft, von dem man annahm, daß es
den eigenen Bedürfnissen entspricht und mußte
daheim dann feststellen, daß die Qualitätsstreuung
einer Produktions-Serie doch recht erheblich sein
kann, kurz: das gekaufte Gerät weist Mängel auf.
Für diesen Fall informieren wir Sie in dieser und
den nächsten Ausgaben über die Rechte des Kun-
den beim Kauf eines HiFi-Gerätes.

Eigentlich ist es schon
recht verwunderlich: Bereits
mittelprächtige Stereo-An-
lagen erreichen ohne grö-
ßere Schwierigkeiten die
Preislage von halben Klein-
wagen und gute liegen
in finanzieller Hinsicht
manchmal wesentlich hö-
her, und Exoten hier
schließlich entsprechen
Exoten dort. Aber im Ge-
gensatz zu dem an den
Tag gelegten Marktverhal-
ten z.B. bei PKW-Käufen
verfällt der HiFi-Konsument
fast immer noch beharrlich
in stures Leistungsdenken.
Viel Watt, viele Knöpfe und
edles Design stehen als
wichtigste Kriterien oben
auf der Wunschliste des
Interessenten, wobei hinge-
gen Punkte wie Solidität,
Reparaturservice und Ga-
rantie - wenn überhaupt
- nur sekundär von gele-
gentlichem Interesse getrof-
fen werden.

Aber gerade bei diesen
Größen finden sich noch
erhebliche Möglichkeiten
finanzieller Gewinne oder
Einbußen, denn das Damok-
les-Schwert der Inan-
spruchnahme eines Repara-
turtrupps hängt gleicher-
maßen über Stereo-Artikeln
wie über allen anderen,
etwa teureren Geräten und
Gerätschaften. Und im Falle
eines Falles kann dann
ein Garantietag mehr eben
doch einige hundert Mark
wert sein.
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Daß dann bei einem Scha-
denseintritt der Eigentümer
z.B. eines defekten Recei-
vers gar nicht weiß, welche
Rechte er denn nun gegen
den Händler oder direkt
gegenüber dem Hersteller
geltend machen kann,
dürfte leider die Regel sein.
Denn bietet der Händler
im Servicefall mit blumen-
reichen Worten eine Gra-
tis-Reparatur an (vielleicht
schon trotz vorheriger
zweier erfolgloser Versu-
che), so fügt sich der König
Kunde zumeist ohne Wi-
derwehr in sein Schicksal
oder - schlimmer noch
- ist's sogar zufrieden.
Gerade bei einem solchen
zuvorkommenden Verhalten
drängt sich aber der Ver-
gleich zu des Kaisers neuen
Kleidern auf. Hier wie dort
ein gutmütiges Opfer einer
Beschwatzung - mit den
lächelnden Tricksern im
Hintergrund. Dabei könnte
ein aufgeklärter Verbrau-
cher zumindest in der Ga-
rantiezeit geradezu eine
Litanei von Käuferrechten
dem dünnen Reparaturan-
gebot des Verkäufers ent-
gegenhalten.

Der Kaufvertrag

Bevor hier jedoch weiter
ins Gewährleistungsdetail
gegangen werden soll, muß
noch mit einem Vorurteil

Garantie
aufgeräumt werden, das
genauso häufig gehört wird,
wie es falsch ist. Die Rede
ist von dem „Vertrag", der
- wie zwar alle wissen -
jedem Kauf zugrunde liegt,
über dessen Ausgestaltung
aber die wildesten Gerüchte
wuchern. „Ich habe aber
doch keinen schriftlichen
Vertrag", hört man oft,
wenn es darum geht, Ge-
währleistungsansprüche
usw. auszuloten. „Ist ja
generell auch nicht nötig",
lautet (mit Ausnahmen für
wenige speziell geregelte
Fälle wie etwa Grund-
stückskäufe) dann die ste-
reotype Antwort, die jedes-
mal mit Erstaunen regi-
striert wird. Denn grund-
sätzlich gibt der Gesetzge-
ber für alle normalen Kauf-
verträge den gleichen Weg
an (egal, ob es sich um
Kaugummis oder um Jumbo
Jets dreht). Die eine Partei
macht nämlich ein Angebot,
die andere nimmt es an.

Schriftlich, mündlich oder
gemischt, das ist alles völlig
egal. Dabei hat ein schriftli-
cher Vertrag allerdings
den großen Vorteil, daß
man nicht auf Zeugen an-
gewiesen ist, die die ausge-
handelten Vertragsbedin-
gungen notfalls bestätigen
müßten.

Die möglichen
Gewährleistungen

Aber zurück zur Frage der
Gewährleistungsrechte:
Spielen wir doch einmal
den Fall durch, daß Inner-

halb der ersten sechs Mo-
nate der seinerzeit neu,
nur gegen Kassenzettel
(d.h. ohne „Kleingedruck-
tes") gekaufte Sabishi-Re-
ceiver den fernöstlichen
Geist aufgibt. Was erwarten
Sie also vom Händler? Ein
Reparaturangebot! Gut,
dieses wird er auch wohl
abgeben; aber erstaunli-
cherweise ist gerade nach
dem Willen unseres all-
mächtigen Gesetzgebers
dieses Händlerverhalten
gar nicht als Konsequenz
eines Schadenseintrittes
gewollt oder bedacht, son-
dern unsere Erwartungshal-
tung zeigt sich geradezu
als klassische Demonstra-
tion einer gelungenen Kon-
sumentendressur. Denn
das für den Schadensfall
anzuwendende Bürgerliche
Gesetzbuch (BGB) offeriert
eigentlich ganz andere
Möglichkeiten als eine Re-
paratur.
Gemäß § 459 Abs.1 BGB
haftet nämlich der Händler
als Vertragspartner des
Kunden (wohlgemerkt, un-
abhängig von irgendwel-
chen Garantieerklärungen)
dafür, daß er ein Gerät an
den Kunden ausgehändigt
hat, das bei der Übergabe
nicht mit solchen Fehlern
behaftet war, die den Wert
oder die Tauglichkeit zu
dem gewöhnlichen oder
dem nach dem Vertrag
vorausgesetzten Gebrauch
aufheben oder mindern.

Im Klartext heißt das Ganze
nichts anderes, als daß
der Händler praktisch für
die ersten sechs Monate
nach Kauf (§ 477 BGB)
mit der Vermutung belastet
ist, der Ursprung eines spä-

und Gewährleistung
teren Defektes sei schon
bei der Übergabe vorhan-
den gewesen. Und diese
Vermutung dürfte in fast
allen Fällen nicht zu ent-
kräften sein. Nur der Voll-
ständigkeit halber sei dar-
auf hingewiesen, daß unter
bestimmten Voraussetzun-
gen sogar noch eine Hem-
mung bzw. Unterbrechung
dieser Sechsmonatsfrist
eintreten kann. Liegt nun
eine Panne vor, die unter
§459 Abs. 1 BGB fällt, ste-
hen also alle Lautsprecher
still, weil der Apparat nicht
will, verfügt der Käufer nach
seiner Wahl gem. § 462
BGB über folgende, alterna-
tiv zur Verfügung stehende
drei Rechte: Er kann Wan-
delung, Minderung oder
Nachlieferung verlangen.

Wandelung bietet von den
drei genannten Möglichkei-
ten zweifellos die radikalste
Lösung. Denn sie wird so
praktiziert, daß der Kunde
schlichtweg sein Geld zu-
rückverlangen kann (je
nach Sachlage eventuell
unter Anrechnung einer
„Benutzungsgebühr" für
die vergangene Zeit), und
er dem Händler dafür das
Gerät zurückzugeben hat.

Minderung läßt sich da
schon eher als ein Kom-
promiß verstehen. Der Käu-
fer behält sein Gerät, der
Fehler wird nicht behoben,
stattdessen gewährt der
Verkäufer einen nachträgli-
chen Preisnachlaß. Damit
ist gleichzeitig aber auch
schon der Einsatzzweck
bzw. die Anwendungsmög-
lichkeit der Minderung um-
rissen. Bei einem techni-
schen Fehler, der nur durch

Reparatur behoben werden
kann, kommt sie nicht in
Betracht. Vielmehr sollte
man über einen Preisnach-
laß, z.B. bei Gehäuseschä-
den, bei falschen Skalenbe-
schriftung und ähnlichen,
also generell bei äußeren
Mängeln vehandeln.
Einen reinen Geräteaus-
tausch hat die Geltendma-
chung des Anspruchs auf
„Ersatzlieferung" gem.
§ 480 BGB zur Folge. Diese
Regelung gilt zwar „nur"
für Serienprodukte, ist so-
mit aber fast bei allen
HiFi-Geräten anwendbar.
Das „nur" läßt sich übri-
gens leicht erklären: Das
BGB ist um 1880 entstan-
den. Letztere Möglichkeit
kommt der üblicherweise
angebotenen Reparatur
zweifellos am nächsten,
das defekte Gerät ver-
schwindet, ein gleiches,
intaktes wird installiert.
Im Ergebnis bleibt es je-
doch dabei, daß eine ei-
gentliche Reparatur gesetz-
lich überhaupt nicht vorge-
sehen ist. Wahrscheinlich
war dieses Angebot den
gestandenen Schöpfern
des BGB doch wohl zu
primitiv.

Der Kunde hat somit also
den verbrieften Anspruch,
sich die rechtlich abgesi-
cherte Konsequenz als
Folge einer Gerätepanne
auszusuchen, die seinen
Intentionen am ehesten
entspricht. Und wenn Sie
dem Verkäufer kulanter-
weise gestatten sollten,
daß er das Gerät „nur"
reparieren muß, ist eigent-
lich inzwischen klar, wer
da wem danken sollte. Ein
Angebot sollte aber auf
jeden Fall abgelehnt wer-

den. Wenn nämlich der
Händler verspricht, das
Gerät an den Hersteller
einzusenden, liegt der Vor-
teil dieser Aktion in der
Regel nur bei ihm. Er spart
das Personal, die Zeit und
kann trotzdem so auftreten,
als habe er das sinkende
Schiff gerettet. Die Gewähr-
leistungsrechte existieren
jedoch nach dem Gesetz
nur im Verhältnis zwischen
Kunden und Verkäufer.
Mit dem Hersteller direkt
hat der Verbraucher also
zumindest in den ersten
sechs Monaten generell
nichts zu tun.
Zwischenfazit: Der Händler,
der seinem Kunden im Re-
paraturfall etwas anderes
als die gesetzlichen Rechte
anbietet, ist nicht unbedingt
immer nett, sondern viel-
leicht ...? Genau, ein klei-
ner Gauner!

Das Gerät weist
nicht die verlangten
Eigenschaften auf

Nur kurz sei noch auf einen
anderen „Fehler" im Sinne
des Gesetzes, hier nach
§ 459 Abs.2 BGB hingewie-
sen. Wenn der Händler
- oder sein Verkäufer, für
dessen Verhalten er aber
einzustehen hat - eine be-
stimmte Eigenschaft eines
Gerätes ausdrücklich zusi-
chert, ist er für das Eintre-
ten bzw. das Vorliegen der
zugesicherten Eigenschaft
verantwortlich. Praktischer
Fall: der König Kunde zeigt
Interesse nur für einen be-
stimmten Receiver, von
dem er z.B. meint, er könne

über die Stationstasten
automatisch einen Anten-
nenrotor steuern. Diese
geforderte Eigenschaft wird
mit Nachdruck betont, de-
ren Vorhandensein vom
Verkäufer ausdrücklich
zugesichert. Zuhause stellt
man dann fest, es klappt
halt doch nicht so wie ge-
plant. Für diese oder eine
vergleichbare Konstellation
findet sich ebenfalls ein
Anspruch im BGB, der
Händler nämlich macht
sich schadensersatzpflich-
tig. Diese Ersatzpflicht
dürfte häufig so aussehen,
daß der Händler zum ver-
einbarten Preis ein wie
gewünscht funktionierendes
Gerät übereignen muß,
selbst, wenn es normaler-
weise teurer sein sollte.
Der Händler wird naturge-
mäß versuchen, sich damit
herauszureden, er habe
„das eben nicht so genau
gewußt". Leider nützt ihm
das überhaupt nichts, denn
als entscheidendes Krite-
rium braucht nicht auf eine
etwaige Kenntnis abgestellt
zu werden, sondern nur
auf die Zusicherung an
sich.

Im nächsten Beitrag folgt
dann die Besprechung einer
Variante, die leider in zu-
nehmendem Maße Anlaß
zu Zwistigkeiten bietet.
Den Händlern gelingt es
nämlich immer häufiger,
ihre allgemeinen Ge-
schäftsbedingungen (=
AGB, „Kleingedrucktes")
in die Kaufverträge einflie-
ßen zu lasen. Und da kann
es dann doch schon zu
unliebsamen Überraschun-
gen bei den Kunden kom-
men.

Heinz-Dieter Rutsatz
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